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Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung der Universität Trier für die Prüfung 
im Masterstudiengang „Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie 

und Psychotherapie“ (1-Fach)

Vom 17. Mai 2023

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. 
S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2021 (GVBl. S. 453) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs I der 
Universität Trier am 19. April 2023 die folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung der Universität Trier für die Prüfung 
im Masterstudiengang „Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie“ (1-Fach) beschlossen. 
Diese Ordnung hat das Präsidium am 10. Mai 2023 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Artikel 1

§ 2 der Ordnung der Universität Trier für die Prüfung im Masterstudiengang „Psychologie mit Schwerpunkt Klinische 
Psychologie und Psychotherapie“ (1-Fach) vom 1. März 2023 (Verkündungsblatt der Universität Trier Nr. 90, S. 9) wird 
wie folgt geändert:

(1) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

(2) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

(2)  Eine Bewerbung mit einem noch nicht abgeschlossenen Bachelorstudiengang ist zulässig, wenn zum Bewer-
bungszeitpunkt mindestens 140 LP aus einem Studiengang entsprechend Abs. 1 nachgewiesen werden können. 
Eine in diesem Falle erfolgte Einschreibung erlischt, wenn die in dieser Prüfungsordnung und der APOM genann-
ten Zugangsvoraussetzungen nicht bis zum Ende des ersten Semesters nachgewiesen werden. Die Erstellung der 
Ranglisten erfolgt auf der Grundlage der bis zum Ende der Bewerbungsfrist eingereichten Unterlagen.“

Artikel 2

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Trier – Amtliche Bekannt-
machungen in Kraft.

Trier, den 17. Mai 2023

Der Dekan des Fachbereichs I 
der Universität Trier
Univ.-Prof. Dr. Benedikt Strobel


